


















Teilbetrages 

9.1.2 für jede weiteren angefangenen Euro 5.000,-- 10,00      

9.2 Löschungsbewilligungen zugunsten von Grundpfandrechten Dritter  

9.2.1 bis Euro 5.000,-- des Nominalbetrages des vortretenden, höchstens 

jedoch des zurücktretenden Grundpfandrechts 

25,00    

9.2.2 für jede weiteren angefangenen Euro 5.000,-- 10,00      

9.3 Löschungsbewilligungen, Vorrangseinräumungs-, Pfandentlassungs- 

und sonstige Erklärungen für Rechte, die nicht unter Nummer 9.1 und 

9.2 fallen 

10,00 bis  50,00 

 

 

9.4 Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen bzw. die 

Nichtausübung eines Vorkaufsrechts nach BauGB in der z.Zt. gültigen 

Fassung 

 15,00 bis 60,00 

 

10 Nachforschung nach dem Verbleib einer Überweisung 5,00      

11 Zweitausfertigungen von Steuer- und sonstigen Quittungen   1,50       

12 Ersatzstücke für verlorengegangene Hundesteuermarken  3,00    

13 Bescheinigung über öffentliche Abgaben früherer Jahre für jedes Jahr   5,00      

13.1 Aufstellung über den Stand des Steuerkontos für das laufende Jahr 5,00 

13.2 Bescheinigung über öffentliche Abgaben früherer Jahre für jedes Jahr 5,00 

14 Feststellungen aus Konten und Akten 

je angefangene Viertelstunde 

siehe Vorbemerkung      

15 Abgabe von Verdingungsunterlagen bei öffentlichen Ausschreibungen 

für Leistungen mit einem überschlägig ermittelten Wert von 

 

15.1 bis Euro 5.000,--    5,00      

15.2 über Euro       5.000,-- bis Euro      10.000,--    8,00      

15.3 über Euro      10.000,-- bis Euro      25.000,--   10,00      

15.4 über Euro      25.000,-- bis Euro      50.000,--   15,00      

15.5 über Euro      50.000,-- bis Euro    125.000,--   20,00      

15.6 über Euro    125.000,-- bis Euro    250.000,--   25,00      

15.7 über Euro    250.000,-- bis Euro    500.000,--   55,00      

15.8 über Euro    500.000,--   78,00      

16 Für Bescheinigungen der gesicherten Erschließung im Sinne der 

NBauO je Ausfertigung 

30,00 bis 150,00        

17 Abgabe von Bauleitplänen nach Maßgabe der Tarifnummer 1  

18 Abgabe von Ortsplänen    1,00    

19 Genehmigung und Überwachung von Arbeiten, die für Rechnung 

Dritter von Unternehmern an Straßen, Plätzen, Kanälen und sonstigen 

Anlagen ausgeführt werden, je angefangene halbe Stunde der 

Beaufsichtigung einschließlich Anfahrtsweg von der Dienststelle oder 

von der vorhergehenden Baustelle 

Sofern die vorhergehende Baustelle weiter entfernt liegt als die 

Dienststelle, ist für die Berechnung des Zeitaufwandes nur der Weg 

von der Dienststelle bis zur Baustelle zugrunde zu legen. 

siehe Vorbemerkung 
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